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Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung für 
Betreuungsmaßnahmen außerhalb der offenen Ganztagsschule in 
der Gemeinde Reichshof

Beratungsfolge:

Datum Gremium

22.09.2015 Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
28.10.2015 Haupt- und Finanzausschuss
05.11.2015 Gemeinderat der Gemeinde Reichshof

Beschlussvorschlag:
 
Der Schul-,Sozial-,Jugend- und Sportausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen / der 
Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen. Der Rat beschließt

1. Definition Beitragspflichtige

2. Geschwisterermäßigung

Leitbildbezug:
Unseren Bürgern steht ein durchgängiges Bildungsangebot zur Verfügung, dass den 
lebenslangen Lernprozess unterstützt und unsere Bürger fühlen sich bei uns wohl und sicher
und engagieren sich in unserer Gemeinde. Das Angebot von Betreuungsmaßnahmen 
innerhalb und außerhalb der offenen Ganztagsgrundschule sichert den Bildungsstandort 
Reichshof und unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Sachverhalt:
zu 1.) Definition Beitragspflichtige

In der jetzigen Satzung sind nur die Eltern als Beitragspflichtige genannt. Jedoch können 
Eltern ebenso wie rechtlich gleichgestellte Personen, mit denen das Kind zusammenlebt, 
beitragspflichtig sein. Mit einer Definition des § 7 Absatz 1 Nr. 6 nach dem SGB VIII (Kinder- 
und Jugendhilfegesetz) führt man eine Gleichstellung von Beitragspflichtigen herbei:

§ 7 Absatz 1 Nr. 6 SGB VIII (KJHG)

(1) Im Sinne dieses Buches ist

6. Erziehungsberechtigter, der Personensorgeberechtigte und jede sonstige Person über 18 
Jahre, soweit sie aufgrund einer Vereinbarung mit dem Personensorgeberechtigten nicht nur
vorübergehend und nicht nur für einzelne Verrichtungen Aufgaben der Personensorge 
wahrnimmt.

Die Änderung ist unter Artikel 1 in Anlage 2 dargestellt.

Beteiligte Dienststellen:  (Sichtvermerke)                                                             Bürgermeister: 
Jugend, Soziales, 
Schulen, Sport

Frau Rösel        Herr Gennies



zu 2. Geschwisterermäßigung

 

§ 5 Geschwisterermäßigung kann zu unterschiedlichen Interpretationen in Bezug auf die 2. 
Hälfte des Beitrages führen:

„Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 3 Abs. 3 Satz 4 
und 5 an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine OGS oder eine Tageseinrichtung für 
Kinder, so reduziert sich der Beitrag zur OGS für das 2. Kind um die Hälfte.“

Im Regelfall werden beide Kinder in der gleichen Einkommensstufe sein, und die Hälfte des 
2. Kindes ist unstrittig und eindeutig zu berechnen, da beide Kinder in der gleichen Stufe 
sind. Es kann jedoch sein, dass das 2. Kind bei dem besser verdienenden Elternteil lebt und 
sich somit die Frage stellt, ob jetzt die Hälfte von dem hohen Beitrag erhoben wird oder von 
dem niedrigen Beitrag. Bei den Betreuungsmaßnahmen außerhalb der offenen 
Ganztagsgrundschule ist die Beitragshöhe nach Betreuungszeit gestaffelt, auch daraus 
können sich unterschiedliche Beiträge für Geschwisterkinder ergeben.

In Anlehnung an die Satzung des OBK über die Erhebung von Elternbeiträgen zu 
Tageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist bei unterschiedlichen 
Beitragshöhen der höhere Beitrag zu zahlen („Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung … 
unterschiedlich hohe Beiträge, z.B. durch unterschiedliche Betreuungszeiten, so ist der 
höchste Beitrag zu zahlen.“). Diese Berechnungsart geht jedoch nicht aus der Formulierung 
des § 4 (1) der Satzung hervor, deshalb wurde der § 4 neu gefasst:

 

Die Änderung ist unter Artikel 2 in Anlage 2 dargestellt.

Anlagen:
Anlage 2
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